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Mein Interesse galt früh der Frage, ob das Instrumentarium des (vorrangig) Bau-
planungsrechts geeignet ist, prägnanten städtebaulichen Fehlentwicklungen ent-
gegenzuwirken, sie zu vermeiden oder erkannte Probleme zu lösen. Dazu gehört 
die Frage, wie mit gewachsenen Gemengelagen oder dem Nebeneinander von 
Sport und Wohnen umzugehen ist, genauso wie jene, wie erfolgreich der Ver-
lagerung von Einzelhandelsbetrieben aus den Stadt- und Ortskernen planungs-
rechtlich entgegengewirkt werden kann. Dies kam und kommt mir (immer noch) 
bedeutungsvoll vor, weil unsere europäischen, seit vielen Jahrhunderten beste-
henden Innenstädte sich als dichte Ansammlung von Wohnen, Handel, Hand-
werk und Infrastruktur im weiteren Sinne präsentieren. Solche städtebaulichen 
und sozialen Strukturen zu erhalten, ist über alles Planungsrechtliche hinaus ein 
allgemein gültiges und für mich persönlich wichtiges Ziel.

Unser Bauplanungsrecht lässt viele Detaillierungen zu, ist gleichzeitig von einer 
abschließenden Formenstrenge und vom Bestimmtheitsgrundsatz geprägt. 
Manche der aufgeschriebenen Überlegungen sind der späteren Rechtsprechung 
vorausgeeilt oder haben sich an ihr gerieben. Die Verfahren sind, nicht zuletzt 
durch europarechtliche Vorgaben, immer komplexer geworden. Das gilt auch 
für zulässige Festsetzungen. Mein „Bauplanungsrecht in der Praxis“ (6. Auflage 
2015) bemüht sich, das Verfahren der Aufstellung eines Bebauungsplans und 
seine zulässigen Festsetzungen – alltagstauglich – darzustellen.

Über viele baurechtliche Fragen habe ich in all den Jahren mit Prof. Dr. Hans 
Büchner um das „richtige Recht“ gerungen; am Ende waren wir uns meist einig! 
Büchner, Hochschullehrer an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Lud-
wigsburg (vgl. dazu III), ist über ein Praxissemester in unsere Kanzlei gekommen 
und war lange Jahre freier Mitarbeiter (mit genehmigter Nebentätigkeit!). Er ist 
mir bis heute zu mehr als einem nur beruflichen Freund geworden. Nach seinem 
professoralen Ruhestand wurde er Rechtsanwalt und Sozius in unserer Kanzlei. 
Ihm verdanke ich neben vielem anderen auch (zusammen mit Prof. Dr. Willy 
Spannowsky, vgl. II 12.) die Festschrift „Schnittmengen zwischen Planung und 
Planverwirklichung im Städtebaurecht“ zu meinem 70. Geburtstag.

Voraussetzung für eine geordnete und zielgerichtete bauliche Entwicklung sind 
die Bodenordnung und Erschließung (vgl. dazu III), beides Themen, die viel
fältige praktische Probleme aufweisen, denen ich mich gerne zugewandt habe. 
Eine besondere Herausforderung war der Einsatz unseres westdeutschen 
städtebaulichen Regelungssystems nach der deutschen Einheit in den östlichen 
Bundesländern.
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1. 
Heutige rechtliche Ausgangssituation des 
Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe

Forum für Stadtentwicklungs- und Kommunalpraxis, Gewerbe contra 
Wohnen – Das städtebauliche und planungsrechtliche Problem der 
Gemengelage, Richard Boorberg Verlag 1981, S. 7 ff.

Seit das Städtebauförderungsgesetz (1971) und später das Sanierungs-
recht im BauGB (1987) das rechtliche Instrumentarium bereitstellten, 
innerstädtische und innerörtliche Bereiche von ihren städtebaulichen 
Missständen zu befreien, wurde immer deutlicher, dass der städtebau
liche Trennungsgrundsatz die Auflösung des störenden Nebeneinander 
von Wohnen und Gewerbe forderte. Nur war das nicht überall zu er
reichen und manches Mal städtebaulich gar nicht gewollt. Das sanierte 
Wohnen an der Straße traf infolgedessen auf den verbliebenen und 
im Quartier gewünschten Handwerksbetrieb im Innenhof. Zunehmend 
tauchte die Frage auf, wie damit bauplanungsrechtlich umgegangen 
werden kann.

Diese Konfliktlage schien unauflösbar, wie die folgende Veröffentli-
chung aus dem Jahr 1981 aufzuzeigen versucht. Bis zur Einführung des 
§ 1 Abs. 10 BauNVO 1990 war es aber noch weit.
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Die Tätigkeit mit und für Kommunen zeigte bald, dass die klassischen Instru-
mente des Verwaltungsrechtes mit ihrer Formenstrenge für bestimmte Problem-
lösungen (z. B. Schaffung neuer – großer – Baugebiete) nur verwaltungstech-
nisch aufwendige, zeitlich hintereinandergeschaltete Verfahren anbieten; das 
zeigen die Regelungen des BauGB zur Aufstellung eines Bebauungsplans, zur 
Bodenordnung, zur Erschließung in tatsächlicher Hinsicht und mit dem Blick auf 
deren Finanzierung.

Diese Erkenntnis und die Schwierigkeit, besondere städtebauliche Ziele umzu-
setzen (z. B. sozialen Wohnungsbau, Wohnungen für große Familien), haben die 
Suche nach konsensualen, damit vertraglichen Lösungen befördert. Dies galt 
von Beginn an auch für Fragen der Refinanzierung der der Kommune entstehen-
den Kosten, insbesondere der Erschließungskosten für Straßen, Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung in neuen Baugebieten. Ursprüngliche Rechts-
grundlage war § 123 Abs. 3 BbauG: Die Gemeinde kann die Erschließung durch 
Vertrag auf einen Dritten übertragen. Mit Inkrafttreten des BauGB rückte die 
Regelung in § 124 BauGB: (1) Die Gemeinde kann die Erschließung durch 
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Vertrag auf einen Dritten übertragen. (2) Die Zulässigkeit anderer Verträge, 
insbesondere zur Durchführung von städtebaulichen Planungen und Maß­
nahmen, bleibt unberührt.

Die Rechtsprechung hat sich lange gegen den Erschließungsvertrag „gewehrt“ 
und ihm beinahe ein Ende bereitet. Mit der Entscheidung vom 23.8.1991 
(8 C 61.90), VBlBW 1992, 174, verdeutlichte das Bundesverwaltungsgericht, 
dass nur beitragspflichtige Kosten nach §§ 127 ff. BauGB im Erschließungs
vertrag weitergegeben werden können. Der Gesetzgeber hat mit einem ge
änderten § 124 BauGB im „Investitionserleichterungs- und Wohnbaugesetz“ 
zum 1.5.1993 (BGBl I, 466) reagiert. Heute ist der Erschließungsvertrag in 
§ 11 BauGB integriert.

Die nachfolgenden Beiträge zeigen meine Begleitung dieser Entwicklung.

Im Vordergrund konkreter städtebaulicher Verträge/Erschließungsverträge 
stehen Regelungen zu technischen Maßnahmen der Erschließung und der 
Infrastruktur, verbunden mit deren Finanzierung. Praxiserfahrung und wissen-
schaftliches Interesse haben zu dem in 5. Auflage (2013) vorliegenden Buch 
„Städtebauliche Verträge, Inhalte und Leistungsstörungen“ geführt.
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1. 
Der Erschließungsvertrag gem. § 123 Abs. 3 
BBauG im BBauG- und KAG-Bereich

Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg 1984, S. 97 ff.

Die Regelung im BBauG war schlicht. § 123 Abs. 3 lautete: 
Die Gemeinde kann die Erschließung durch Vertrag auf einen Dritten 
übertragen. Dieser Satz wurde mit dem Investitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetz 1993 (BGBl I, 466) als Abs. 1 in § 124 BauGB 
übernommen; vgl. Einleitung (S. 395).

Der Beitrag versucht, den Vertrag, seinen Inhalt und sein Verhältnis 
zum Beitrag zu klären. Dies geschah zu einer Zeit, als der Erschließungs-
vertrag von der Rechtsprechung äußerst kritisch gesehen und deutlich 
ablehnend behandelt wurde.

Meine ersten praktischen Erfahrungen mit dem Instrument des Erschlie-
ßungsvertrages verdanke ich Ulrich Mayer-Steudte, dem ehemaligen 
Geschäftsführer der STEG Stadtentwicklung GmbH. Die intensive und 
lang andauernde Zusammenarbeit und vielfältige fachliche Diskussionen 
haben die Spezialisierung in Richtung der städtebaulichen Verträge aus-
gelöst und stets befördert.
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Hier sind Texte versammelt, an die ich mich zu wenig gewagt habe:  
Überlegungen zu Ausbildungskonzepten und Glossen mit juristischem und 
anderem Hintergrund. Freude und manchmal (gemäßigter) fachlicher Zorn 
haben mir die „Feder“ geführt.
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1. 
Die Kombination von Ausbildung, 
Wissenschaft und Wirklichkeit  
– Die „Entwicklungsgeschichte“ einer Seminarform –

Baden-Württembergische Verwaltungspraxis 1988, S. 73 ff.

Viele Überlegungen über das „richtige Prozessieren“, das Verhältnis 
zwischen Richtern und Rechtsanwälten und die Vorbereitung und 
Durchführung einer guten mündlichen Verhandlung habe ich ausformu-
liert und veröffentlicht (vgl. die Auswahl unter I). Stets schwang und 
schwingt dabei die Forderung mit, Verwaltungsrichter müssten das in 
der täglichen beruflichen Arbeit „getan“ haben, was sie zu kontrollieren 
aufgerufen sind.

Diesen Ansatz habe ich umzukehren versucht: Studierende sollten einen 
echten, noch nicht letztinstanzlich entschiedenen Fall in einem Seminar 
aufarbeiten, um dann die Revisionsverhandlung im Bundesverwaltungs-
gericht mitzuerleben. Wichtig war die Vermittlung des Wissens an die 
Studierenden – neutral, weil nicht betroffen –, was ein Gericht aus 
einem Fall „macht“.

Der Beitrag schildert den Beginn dieser Überlegungen, die hier noch 
im Nachvollziehen eines entschiedenen Falles endeten. Bald kam mit 
Unterstützung von Prof. Dr. Hans-Joachim Driehaus, damals Richter am 
Bundesverwaltungsgericht im zuständigen Abgabensenat und später 
Vorsitzender Richter, die mündliche Verhandlung beim Bundesverwal-
tungsgericht als Abschluss eines den Fall behandelnden Seminars hinzu. 
Ihm sei, längst im Ruhestand, an dieser Stelle für die intensive Unter-
stützung dieser speziellen Seminarform – einschließlich mancher Nach-
sorge z. B. in Lübars – herzlich gedankt. Diese „Seminarentscheidun-
gen“ sind es wert, festgehalten zu werden: Großbottwar (26.5.1989, 
8 C 6.88), Gärtringen (22.5.1992, 8 C 57.90), Forbach (17.6.1994, 
8 C 22.92), Münsingen (23.6.1995, 8 C 30.93) und Steinenbronn 
(30.5.1997, 8 C 6.95).

Ein harter Kern der damaligen Studierenden, längst als Bürgermeister, 
Kämmerer oder Amtsleiter langjährig in kommunalen Diensten, trifft 
sich jährlich zum „Nachleseseminar“, in dem (auch) die Erlebnisse im 
Rahmen der Termine beim Bundesverwaltungsgericht gepflegt werden.
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